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Änderung der Wahlordnung der Stadt Usingen zur Durchführung der Wahl des Seniorenbei-
rates  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Änderung des § 8 Abs. 5 der Wahlordnung zur 
Durchführung der Wahl des Seniorenbeirates.  
 
 
Sachdarstellung: 
 
Auf Vorschlag des Bürgerbüros (Wahlamtes) und mit Zustimmung des Seniorenbeirates soll die 
Stimmabgabe künftig bei der Seniorenbeiratswahl nach Grundsätzen der Mehrheitswahl erfolgen.  
Bei der letzten Wahl der Seniorenbeirates 2019 war es nur möglich einer / einem Bewerber*in die 
Stimme zu geben.  
 
Die Änderung des § 8 Abs. 5 Wahlordnung soll wie folgt beschlossen werden: 
 
Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt. Jede Wählerin und 
jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie Vertreter/innen für den Seniorenbeirat zu wählen 
sind, jedoch ohne das Recht der Stimmenhäufung.  
Sind weniger Bewerber/innen auf dem Stimmzettel aufgeführt, so können auch nur höchs-
tens so viele Stimmen abgegeben werden. 
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